
 

Wesentliche Änderungen in BÜA 2021 

Aufnahmebedingungen – Verweildauer 
 

• Es gibt keine 2-jährige Berufsfachschule mehr, beide Schwerpunkte werden in die BÜA integriert. 

• Realschüler*innen haben keinen Zugang mehr zur BÜA. 

• SuS mit sonderpädagogischem Förderbedarf (FöSuS) haben Zugang. 

• Namensänderung einzelner Schwerpunkte! 

• Begrenzung der schulischen Verweildauer! 

 

Voraussetzungen für die Aufnahme  

Für alle SuS: 

• Bewerbungsschreiben 

• Lebenslauf  

• Kopie des letzten Zeugnisses  
 
ausländische Bewerber*innen: 

• positives Eignungsgutachten der abgebenden Schule in Hinblick  
o auf den Sprachstand: Schüler*innen müssen dem Bildungsgang folgen können  
o das Arbeits- und Sozialverhalten  
o Prognose eines erfolgreichen Abschlusses  

• SuS aus Nicht-EU-Staaten zusätzlich eine Kopie der Aufenthaltsgenehmigung  
 

 

Berechtigung zum Besuch der Stufe II:     → notwendig bei Eintritt in BÜA  

• qHSA     oder  

• HSA mit 3-3-4 in den Hauptfächern und in den restlichen Fächern Ø 3  

 
 

Englischunterricht: Englisch ist Pflicht für SuS mit HSA 3-3-4 und qHSA  

• Kein Englischunterricht für FöSuS und ohne HSA, dafür 4-5 Wo.-stunden M & D für FöSuS 
& SuS ohne HSA  

 

 

Neue berufliche Schwerpunkte – Änderung der Bezeichnung:  

• Büromanagement, Handel und Lagerlogistik 

o früher: Wirtschaft/Verwaltung  

• Informationstechnik Gesundheits-/Krankenpflege 

o früher: medizinisch-krankenpflegerisch - es gibt keine 2j. Berufsfachschule mehr  

• Sozialwesen 

o früher: sozialpflegerisch-sozialpädagogisch - es gibt keine 2j. Berufsfachschule mehr  

• Agrarwirtschaft  

o früher: Garten- und Landschaftsbau/Floristik  

 

 

Zentrale Abschlussprüfungen 

• sowohl in Stufe I als auch in Stufe II gemeinsam mit Haupt- und Realschulen  

 
Verweildauer abhängig von den Eingangsvoraussetzungen  

• FöSuS: max. 3 Jahre  

• SuS ohne HSA: max. 2 Jahre  

• SuS mit HSA: max. 1 Jahr  

• SuS mit HSA 3-3-4 und qHSA: Wiederholung von Stufe I und II möglich  
 

Anmeldeverfahren 

Alle Anmeldungen werden bis 31.03.21 an das SSA geschickt, nicht mehr an die Berufliche Schule. 


